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Bildung - und basta

Am 4. März soll das Recht auf Bildung in die
Verfassung der hiesigen Eidgenossenschaft, und
wenn's passiert, so sind wir tags darauf unterwegs zur
Nation der Gebildeten. Uns Heutigen dürfte gar nicht
faßbar sein, wohin bis zirka zur Jahrtausendwende
ein Volk es gebracht haben wird, das mit solcher
Beflissenheit seine geistigen Potenzen entbindet. Waren
es im vergangenen Jahrhundert noch zwei Prozent
oder weniger, die Schriften für «gebildete Kreise»
lasen, so werden es dannzumal 100 sein, alle nämlich,
weil es doch keinem Menschen einfallen wird, vom
verbrieften Recht auf Bildung nicht Gebrauch zu
machen.

Nachdem die Schweizer generationenlang mit
falscher Etikette herumgelaufen sind, indem sie ihre
Heimat ruhmredig als «Land Pestalozzis»
bezeichneten, wird ausgerechnet im Zeitalter der
Bonanza-Serien und der Bildgeschichten, die den
Menschen der Mühsal des Lesens entheben, alles von
Grund auf anders. Heinrich Pestalozzi steigt vom
Sockel, geht in die Verfassung ein und erreicht durch
sie endlich sein Volk, das keins der Hirten mehr ist,
die mit den Geißen sprachen. Selbst berufsmäßigen
Miesmachern bleibt vor diesem imposanten Prozeß
echter Menschwerdung, den wir am 4. März einleiten,
nur noch eine läppische Nebenfrage, unter
aufgeklärten Zeitgenossen der Erörterung durchaus nicht
bedürftig: was man sich unter Bildung denn eigentlich
vorstelle, und ob das am Ende nicht etwas sei, das mit
Gewährleistung wenig und mit eigenem Antrieb so

ungefähr alles zu tun habe.

Laßt uns von solchem Genörgel nicht beirren! Wo
kämen wir hin, wenn wir uns so schöne Begriffe
wie Bildung durch den penetranten Versuch
vermasseln ließen, sie zu definieren?
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